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Nachprüfung Ihres Kindes___________________________________ 
 
Sehr geehrte Frau _________________________, 

sehr geehrter Herr _________________________, 

auf der Klassenkonferenz vom ________________ wurde Ihrem Sohn/Ihrer Tochter gemäß 

§ 19 der Versetzungsverordnung eine  Nachprüfung gewährt. Das Fach der Nachprüfung 

kann von Ihnen in Absprache mit Ihrem Kind gewählt werden. Es muss eines der beiden mit 

„mangelhaft“ benoteten Fächer sein. Die Nachprüfung besteht aus zwei Teilen: Aus einer 

schriftlichen Lernkontrolle und einer mündlichen Prüfung im von Ihnen zu wählenden 

Fach. Bitte tragen Sie das Fach auf dem Rückmeldebogen am Ende des Schreibens ein. Die 

schriftliche Prüfung besteht aus einer unter Klausurbedingungen anzufertigenden 

schriftlichen Arbeit vom Schwierigkeitsgrad einer Lernkontrolle des vorangegangenen 

Schuljahrgangs. Die mündliche Prüfung umfasst ein für das Fach charakteristisches Thema, 

das im abgelaufenen Schuljahr eingehend im Unterricht behandelt wurde. Sie dauert 

zusätzlich zur schriftlichen Prüfung in der Regel 15 Minuten. Zur Vorbereitung erhält der 

Schüler/die Schülerin 20 Minuten Zeit unter Aufsicht. 

Die Nachprüfung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil mindestens mit der Note 

„ausreichend“ bewertet worden ist. Wird der schriftliche Teil schlechter als ausreichend 

bewertet, so wird die Prüfung abgebrochen und Ihr Kind nicht versetzt. Wenn Ihr 

Sohn/Ihre Tochter die Prüfung besteht, so ist er/sie versetzt; für das betreffende Fach wird 

auf dem Zeugnis die Note „ausreichend“ eingetragen. 

Die schriftliche Prüfung ist angesetzt für Mittwoch, 26.08.2020. Nach bestandener 

schriftlicher  Prüfung findet die mündliche Prüfung kurz danach statt, jedoch nicht am selben 

Tag. Eine entsprechende Information erhalten die Prüflinge am Tag der schriftlichen Prüfung. 

Wir hoffen, dass Ihr Kind die Zeit bis zu der Nachprüfung sinnvoll nutzt und nach Absprache 

mit der betreffenden Lehrkraft die Inhalte wiederholt. Die Rückmeldung/ Anmeldung  zur 

Teilnahme an der Nachprüfung muss spätestens am Freitag, 10.07.2020 in der Schule 

vorliegen. 

 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
S. Nolte 
Realschulrektorin 


